[image: image1.wmf]
- 6 -

PROTOKOLL

der 2. ordentlichen Generalversammlung
des Vereins zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen
vom Montag, 25. Juni 2001, 17.00 Uhr, 
im Theatersaal des Theater Casino Zug, 6300 Zug

Vorsitz:





Peter Rupper, Präsident

Anwesende Mitglieder des Vorstandes:
Markus Iten, Vizepräsident






Kaspar Zimmermann, Mitglied






Dr. Martin Neese, Mitglied






Dr. Felix Tschopp, Mitglied






Dr. Hans-Ulrich Forrer, Geschäftsführer

Gäste am Vorstandstisch:
Hans Baumgartner, Mitglied Advisory Board und Leiter Fachstelle

Protokoll:





Dr. Hans-Ulrich Forrer

Stimmenzähler:
Frau Doris Meier
Herr Conrad Meisser
Herr Stephan Schurter

Traktanden:
1. Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung vom 26.06.2000


2. Jahresbericht 2000


3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle


4. Entlastung der Organe


5. Budget 2001


6. Mitgliederbeitrag 2001


7. Änderung der Statuten (Art. 31 „Liquidation“)


8. Änderung des Reglements (Art. 26 „Aufsicht“ und Art 28 „Verletzung des 
                   Reglements, Sanktionen“; unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kontroll-
                   stelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei)


9. Verschiedenes

Der Präsident des Vereins zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen, Peter Rupper, eröffnet die 2. ordentliche Generalversammlung mit einem herzlichen Gruss von Zugern aus Zug an die 306 anwesenden Mitglieder, an deren zahlreichen Begleitpersonen und heutigen Gäste. Nach einem sympathischen Referat von Dr. Christian Raschle, Stadtarchivar der Stadt Zug, zur Geschichte und Eigenart von Stadt und Kanton Zug, entschuldigt der Präsident namentlich Herrn Peter Siegenthaler, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, der als Gastreferent angekündigt war, der sich aber im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Neuausrichtung der Kontrollstelle leider kurzfristig hat abmelden müssen. Ebenfalls haben sich Herr Regierungsrat
Hanspeter Uster, Landammann des Kantons Zug und Vorsteher der Sicherheitsdirektion, Frau Judith Voney, Leiterin Meldestelle, sowie Herr Prof. Dr. Peter Nobel, Präsident des Beirates der Kontrollstelle, von der Teilnahme an der GV entschuldigt. Auch Dr. Armand Meyer, der vor wenigen Tagen ernannte Kontrollstellenleiter ad interim, hat in einem persönlichen Entschuldigungsschreiben um Verständnis für sein Fernbleiben ersucht und lässt herzlich grüssen.
1.  Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung vom 26.06.2000

Das Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung vom 26.01.2000 lag/liegt bei der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme auf und war/ist zudem jedem Mitglied VQF via Homepage VQF verfügbar.

Das Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung vom 26.06.2000 wird ohne Antrag auf Verlesung und ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.

2.  Jahresbericht 2000

Der Jahresbericht 2000 des Präsidenten wurde allen Mitgliedern und Gesuchstellern rechtzeitig  mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. In seinen ergänzenden Ausführungen weist der Präsident unter anderem auf den Vollzugsnotstand bei der Kontrollstelle in Bern hin. „Ich erinnere an die rund 500 DUFI beim Bund, die noch im Keller ruhen“, so führt er aus und betont gleichzeitig, entgegen immer wieder platzierten Behauptungen von Parlamentariern und Journalisten, dass der VQF zwischenzeitlich eine funktionierende SRO aufgebaut hat, diese energisch weiter ausbaue und dies konsequent auf Basis des GwG-Gesetzes. In diesem Zusammenhang unterstreicht er besonders nachdrücklich auch die „Selbstdeklaration“ als wesentliches Element des Kontrollsystems des VQF: „Leider mussten wir“, so führt er aus, „in einigen Fällen einige Verstösse feststellen, da einige unserer Mitglieder offenbar die Bestimmungen zuwenig genau kennen“. Er betont, dass der VQF im Interesse der Glaubwürdigkeit der Selbstregulierung die geforderte Selbstdeklaration in aller Härte wird durchsetzen wollen. 

Der Jahresbericht des Präsidenten wird ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.

3.  Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung mit Bilanz per 31. Dezember 2000 und Erfolgsrechnung 2000 samt Bericht der Revisionsstelle wurde allen Mitgliedern als Bestandteil des Geschäftsberichtes 2000 mit der Einladung rechtzeitig zugestellt. 

Die Jahresrechnung wird nach ergänzenden Hinweisen von Dr. Felix Tschopp, Verantwortlicher für die Finanzen VQF, ohne diesbezügliche Fragen seitens der Versammlung einstimmig angenommen und die Arbeit der Revisionsstelle zuhanden des anwesenden Vertreters von Ernst & Young, Herr Franz Gisler, durch den Vorsitzenden verdankt.

4.  Entlastung der Organe
Den 4 Organen des Vereins: dem Vorstand, dem Advisory Board, der Fachstelle und dem Sekretariat, wird gemäss von der Versammlung einstimmig angenommenem Antrag des Vorsitzenden in gemeinsamer Abstimmung Décharge erteilt. 

Die Entlastung erfolgt in globo einstimmig.


5.  Budget 2001

Das Budget 2001 wird nach ergänzenden Ausführungen von Dr. Felix Tschopp, wie vom Vorstand beantragt, einstimmig genehmigt.

6.  Mitgliederbeitrag 2000

Der Jahresbeitrag 2000 für Mitglieder wird, wie vom Vorstand beantragt, einstimmig auf Fr. 250 belassen.

7.  Änderung der Statuten (Art. 31 „Liquidation“)

Nach ergänzenden Hinweisen von Dr. Martin Neese, Mitglied des Vorstandes, wird die Statutenänderung aus Gründen der Steuerbefreiung des Vereins, wie von der kantonalen Steuerverwaltung verlangt und vom Vorstand VQF beantragt, einstimmig genehmigt, bei einem gemäss Statuten geforderten Quorum von ¾ der anwesenden Stimmen.

Demnach lautet Art. 31 „Liquidation“ neu wie folgt: Ein allfälliger Liquidationsüberschuss fällt an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug. Jegliche Rückzahlung an Gründer oder Mitglieder des Vereins ist ausgeschlossen.

8.  Änderung des Reglements (Art. 26 „Aufsicht“ und Art. 28 „Verletzung des Reglements, Sanktionen“; unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei)

Auf Antrag des Vorstandes und mit ergänzenden Ausführungen von Hans Baumgartner, Mitglied des Advisory Boards und Leiter der Fachstelle, wird die Reglementsänderung, die in Bagatellverstössen grösseren Spielraum bringen soll, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kontrollstelle und bei gefordertem Quorum von 3/4 der anwesenden Stimmen, mit einer Gegenstimme von der Versammlung genehmigt.

Demnach lauten die Art. 26 „Aufsicht“ und Art 28 „Verletzung des Reglements, Sanktionen“ neu wie folgt:

Art. 26 Aufsicht

Abs. 1-2: unverändert

Abs. 3 (neu): Die Prüfungsstellen prüfen die Einhaltung der Bestimmungen des Geldwä​schereigesetzes sowie dieses Reglements. Sie prüfen insbesondere, ob die verlangten Dokumente in Umsetzung der Sorgfaltspflichten ordnungsgemäss erstellt und aufbewahrt werden. Anhand der Unterlagen prüfen sie weiter, ob der Meldepflicht korrekt Folge geleistet wurde. Sie erstellen darüber einen Bericht und leiten diesen zur Überprüfung an das Advisory Board weiter.

Abs. 4 (neu): Haben die Prüfungsstellen einen begründeten Verdacht auf Verstösse gegen das Geldwäschereigesetz oder das Reglement oder stellen sie solche fest, erstatten sie dem Advisory Board Meldung. Diese Meldung kann, wenn keine unmittelbare Gefahr im Verzug ist, zusammen mit der Zustellung des Prüfungsberichts erfolgen. 

Abs. 5 (neu): Handelt es sich bei den festgestellten Verstössen nach Ansicht der Prüfungsstellen um einzelne Bagatellverstösse, bei denen mit geringem Aufwand die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes möglich erscheint, sind die Prüfungsstellen befugt, den Finanzintermediär vor Ort aufzufordern, diese Mängel innert einer kurzen, angemessenen Frist von maximal 1 Monat zu beheben und nach Ablauf dieser Frist eine Nachprüfung vorzunehmen. Die Beurteilung der Prüfungsstellen, die zu diesem Vorgehen führt, ist für das Advisory Board als Sanktionsorgan weder bindend noch präjudizierend. Die Vorschriften von Absatz 3 und 4 bezüglich Berichterstattung und Meldung an das Advisory Board gelten uneingeschränkt auch für die Nachprüfung.

Art. 28 Verletzung des Reglements, Sanktionen

Abs. 1-3: unverändert

Abs. 4 (neu): Bei Bagatellverstössen kann

a) anstelle einer Konventionalstrafe ein Verweis ausgesprochen werden oder 

b) anstelle der Einleitung eines Sanktionsverfahrens eine angemessene, nicht verlängerbare Frist von maximal 3 Monaten zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes angesetzt werden bzw. das Ergebnis der Nachprüfung im Sinne von Art. 26 Abs. 5 des Reglements abgewartet werden. Ist der Finanzintermediär der Aufforderung zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes vollumfänglich und fristgerecht nachgekommen, kann auf die Einleitung eines Sanktionsverfahrens verzichtet werden.

Abs. 5 (neu): Eine Privilegierung im Sinne von Absatz 4 (Verweis oder Verzicht auf ein Sanktionsverfahren anstelle einer Konventionalstrafe) ist ausgeschlossen, wenn der Finanzintermediär den ihm auferlegten Verpflichtungen innert der unter lit. b bzw. der von den Prüfungsstellen nach Artikel 26 Abs. 5 angesetzten Frist nicht vollumfänglich und fristgerecht nachkommt.

9.  Verschiedenes
Drei Wortmeldungen beziehungsweise Anfragen aus der Versammlungsmitte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die 12 SRO werden einseitigen oder verzerrten Kommentierungen von Presse und Medien vermehrt mittels eines gemeinsamen SRO-Auftrittes entgegenwirken. 

Es ist unhaltbar, dass Branchen, insbesondere jene der Treuhänder, pauschal und insgesamt durch gewisse Politiker und Medien diffamiert werden. 

Der VQF ist sich bewusst, dass im Kontakt mit den Mitgliedern hinsichtlich „Mitgliederfreundlichkeit“ bzw. Mitgliederservice noch Verbesserungen erzielt werden können und müssen.

Mit Hinweis auf das Datum der nächsten GV, die am 24. Juni 2002 wiederum in Zug stattfindet, schliesst der Präsident um 18.30 Uhr die 2. ordentliche Generalversammlung des VQF. 

6300 Zug, 27. Juni 2001

Der Protokollführer

Dr. Hans-Ulrich Forrer
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